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WICHTIG: LESEN SIE DIESE LIZENZBEDINGUNGEN GRÜNDLICH, BEVOR SIE DIESES PRODUKT BENUTZEN. DURCH DIE DIE 
BENUTZUNG DIESES PRODUKTES ERKENNEN SIE DIESE LIZENZ AN UND STIMMEN DER BINDUNG AN ALLE IHRE 
BEDINGUNGEN ZU. WENN SIE NICHT ALLE BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN DIESER LIZENZ AKZEPTIEREN DANN 
BENUTZEN SIE DIESES PRODUKT NICHT.

Lizenzgeber/Hersteller: Software-Entwicklung

BioSign GmbH
Brunnenstr. 21
D-85570 Ottenhofen
www.biosign.de
info@biosign.de

1. Allgemeines
Diese Lizenzbedingungen gelten ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Lizenzbedingungen werden 
durch die Benutzung des Produktes anerkannt.

2. Einräumung von Nutzungsrechten
Mit Vertragsschluss über die Lieferung/den Download von Software (unabhängig vom Speichermedium) wird dem 
Kunden das nicht ausschließliche Nutzungsrecht an der vertragsgegenständlichen Software des Herstellers eingeräumt. 
Ferner behält sich der Hersteller alle Rechte vor, die dem Kunden nicht ausdrücklich erteilt werden. Der Hersteller bleibt 
Inhaber sämtlicher Urheber- und Schutzrechte an der Software. Werden durch den Hersteller im Rahmen des eigenen 
Produktes zusätzlich Softwareprodukte von Fremdherstellern verwendet bzw. in das eigene Produkt eingebunden, so 
gelten für die einzelnen Fremdprodukte die Lizenzbedingungen des entsprechenden Fremdherstellers.

3. Nutzungsrechte und Beschränkungen
3.1 Diese Lizenz gestattet dem Kunden, die Software auf beliebig vielen Computern zu installieren und (auch gleichzeitig) 
zu nutzen, die für diesen Zweck geeignet sind.
3.2 Die unentgeltliche Weitergabe oder Überlassung der Software an Dritte durch den Kunden ist ausdrücklich erlaubt 
und erwünscht.
3.3 Der Kunde ist berechtigt, von der Software beliebig viele Kopien für den persönlichen Gebrauch oder zur 
unentgeltlichen Weitergabe zu erstellen.
3.4 Der Kunde ist nicht berechtigt die Software zu installieren, benutzen, verteilen oder kopieren, außer wie ausdrücklich 
in dieser Lizenz gestattet. Ferner darf der Kunde die Software und/oder die zugehörige Dokumentation nicht entgeltlich 
vertreiben, entgeltlich vermieten oder entgeltlich verleasen.
3.5 Der Kunde ist nicht berechtigt die Software im Rahmen von kommerziellen Veranstaltungen ohne die vorherige 
Erlaubnis durch den Hersteller zu verwenden. 
3.6 Der Kunde ist nicht befugt die Software und/oder Dokumentation ganz oder teilweise zu ändern, zu modifizieren, zu 
übersetzen, zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu zerteilen. Weiterhin darf der Kunde die Software nicht als Teil 
mit einem anderen Produkt oder einer Sammlung anderer Produkte verbinden oder Nebenprodukte erstellen, die von der 
Software abgeleitet wurden, ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis des Herstellers. Auch ist es dem Kunden untersagt, 
Copyrightvermerke, Kennzeichen/Markenzeichen und/oder Eigentumsangaben des Herstellers an der Software oder am 
Dokumentationsmaterial zu verändern.
3.7 Außerdem ist es dem Kunden oder anderen Personen in keinem Fall gestattet, die Software in Anwendungen oder 
Systemen zu benutzen, bei denen die Fehlfunktion der Software zu signifikanten physischen Verletzungen, 
Eigentumsbeschädigung oder Verlust des Lebens, einschließlich aber nicht beschränkt auf die Benutzung in gefährlicher 
Umgebung, in der eine fehlerlose Leistung erforderlich ist, wie bei Nukleareinrichtungen, Flugnavigation oder 
Kommunikation, lebensrettenden Maschinen oder Waffensystemen. Die Software ist nicht fehlertolerant und nicht
entwickelt, hergestellt oder gedacht für derartige Benutzung. Jede derartige Benutzung ist vollständig das Risiko des 
Kunden der akzeptiert, dass der Hersteller und dessen Leiter, Angestellte, Mitarbeiter, Vertragspartner, 
Partnerorganisationen oder Erfüllungsgehilfen durch solche nicht autorisierte Benutzung nicht haftbar gehalten
werden können.
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4 Haftung
4.1 Der Hersteller übernimmt keine Gewähr und haftet nicht dafür, dass die Programmfunktionen den spezifischen 
Anforderungen des Kunden genügen oder mit Komponenten in der speziellen Hardwarekonfiguration beim Kunden 
zusammenarbeiten.
4.2 Für durch den Einsatz der vom Hersteller gelieferten Software an anderer Software oder an 
Datenträgern/Datenverarbeitungsanlagen des Kunden entstandene Schäden wird nicht gehaftet. 
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